
Hypothek §§ 1155—1160

§ 1158
Soweit die Forderung auf Zinsen oder andere Neben- 

leistungen gerichtet ist, die nicht später als in dem Kalen
dervierteljahr, in welchem der Eigentümer von der Über
tragung Kenntnis erlangt, oder dem folgenden Vierteljahre 
fällig werden, finden auf das Rechtsverhältnis zwischen dem 
Eigentümer und dem neuen Gläubiger die Vorschriften der 
§§ 406 bis 408 Anwendung; der Gläubiger kann sich gegen
über den Einwendungen, welche dem Eigentümer nach den 
§§ 404, 406 bis 408, 1157 zustehen, nicht auf die Vorschrif
ten des § 892 berufen.

§1159
(1) Soweit die Forderung auf Rückstände von Zinsen oder 

anderen Nebenleistungen gerichtet ist, bestimmt sich die 
Übertragung sowie das Rechtsverhältnis zwischen dem 
Eigentümer und dem neuen Gläubiger nach den für die 
Übertragung von Forderungen geltenden allgemeinen Vor
schriften. Das gleiche gilt für den Anspruch auf Erstattung 
von Kosten, für die das Grundstück nach § 1118 haftet.

(2) Die Vorschriften des § 892 finden auf die im Abs. 1 
bezeichneten Ansprüche keine Anwendung.

§ И60 y
(1) Der Geltendmachung der Hypothek kann, sofern 

nicht die Erteilung des Hypothekenbriefs ausgeschlossen 
ist, widersprochen werden, wenn der Gläubiger nicht den 
Brief vorlegt; ist der Gläubiger nicht im Grundbuch ein
getragen, so sind auch die im § 1155 bezeichneten Urkunden 
vorzulegen.

(2) Eine dem Eigentümer gegenüber erfolgte Kündigung 
oder Mahnung ist unwirksam, wenn der Gläubiger die nach 
Abs. 1 erforderlichen Urkunden nicht vorlegt und der 
Eigentümer die Kündigung oder die Mahnung aus diesem 
Grunde unverzüglich zurückweist.

(3) Diese Vorschriften gelten nicht für die im § 1159 be
zeichneten Ansprüche.
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